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1. (1)Die Ziviltechnikerprufung kann erst nach Absolvierung der geforderten praktischen Betatigung abgelegt
werden.

2. (2)Der Antrag auf Zulassung zur Ziviltechnikerprifung ist unter Anschluss der erforderlichen Nachweise bei der
Landeskammer einzureichen, in deren Bereich der Bewerber seinen Wohnsitz hat, mangels eines inlandischen
Wohnsitzes bei der Landeskammer seiner Wahl. Der Antrag und die Nachweise kdnnen auch elektronisch
eingebracht werden. Die Landerkammer hat den Antrag unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von sechs
Wochen, unter Anschluss einer Stellungnahme Uber die Erfillung der gesetzlichen Voraussetzungen betreffend
die Zulassung dem Bundesminister fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vorzulegen, der Uber die
Zulassung zu entscheiden und die Zuweisung zu einer Prifungskommission zu verfligen hat.

3. (3)Die Gegenstande der Ziviltechnikerprifung sind:

1. 1.Osterreichisches Verwaltungsrecht,

2. 2.Betriebswirtschaftslehre (allgemeine Grundsatze, Kostenrechnung, Unternehmensorganisation),

3. 3.die fur das Fachgebiet geltenden rechtlichen und fachlichen Vorschriften und

4. 4.Berufs- und Standesrecht.

4. (4)Bewerber um die Befugnis eines Ingenieurkonsulenten flr Vermessungswesen mussen zusatzlich zu den in
Abs. 3 geforderten Prifungsgegenstanden fundierte Kenntnisse im Rahmen der Ziviltechnikerprifung
nachweisen:

1. 1.Uber die wissenschaftlichen Grundlagen und Methoden der Landesvermessung unter besonderer
Bertucksichtigung der Ausgleichsrechnung, der Statistik mit Fehlertheorie und der Theorie des
Schwerefeldes,

2. 2.Uber das Vermessungsgesetz, BGBI. Nr. 306/1968, und die auf dessen Grundlage erlassenen
Verordnungen, das Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBI. Nr. 3/1930, und die darauf erlassenen Verordnungen,
sowie die friheren katastertechnischen Regelungen im Evidenzhaltungsgesetz und die entsprechenden
Verordnungen,

3. 3.Uber das Grundbuchsrecht einschlie3lich der damit im Zusammenhang stehenden Bestimmungen des
burgerlichen Rechts und der einschlagigen verwaltungsrechtlichen Materiengesetze, insbesondere des
Wasserrechts und des Forstrechts, und

4. 4.Gber die landesgesetzlichen Bestimmungen des Baurechts, der Raumordnung und der Flurverfassung.

5. (5)Befreit von den Prifungsgegenstanden gemald Abs. 3 und 4 sind Bewerber, die das fur die Definitivstellung in
der Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBI. Nr. 333/1979, normierte Erfordernis des
erfolgreichen Abschlusses der Grundausbildung fiir die Verwendungsgruppe A 1 erflllen, soweit diese
Prifungsgegenstande Inhalt der Dienstprifung waren.

6. (6)Befreit von den Prifungsgegenstanden gemafd Abs. 3Z 1, 2 und 4 sind Bewerber, die an einer Universitat oder
im Rahmen eines Fachhochschul-Studienganges Prifungen Uber diese Prifungsgegenstande erfolgreich abgelegt
haben.

7. (7)Befreiungen gemaR Abs. 5 und Abs. 6 treten nicht ein, wenn die Prifungen langer als zehn Jahre vor dem
Zeitpunkt der Einbringung des Antrages auf Zulassung zur Ziviltechnikerprifung abgelegt wurden.

8. (8)Die Prufungsgebihr bei Durchfihrung einer Ziviltechnikerprifung oder einer Eignungspriifung betragt 18
Prozent des Gehaltes eines Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe A 1,
Gehaltsstufe 6, gemaR § 28 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54/1956. Die Priufungsgebuihr ist auf einen
vollen Eurobetrag aufzurunden. Die Priifungsgebuhr ist dem Prifungswerber zurtickzuzahlen, wenn er

1. 1.der Prifungskommission seinen Rucktritt von der Prifung spatestens zwei Wochen vor dem festgesetzten
Prafungstermin bekannt gibt oder

2. 2.den Prufungstermin aus nachweislich nicht von ihm zu vertretenden Grinden nicht wahrgenommen hat.

In Kraft seit 01.07.2019 bis 31.12.9999


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1968_306_0/1968_306_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=3/1930&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1979_333_0/1979_333_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/ztg_2019/paragraf/28
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1956_54_0/1956_54_0.pdf

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 7 ZTG 2019 Ziviltechnikerprüfung
	ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019


